
FDP Baselland

Geschäftsstelle

Weierweg 7

Postfach 420

CH-4410 Liestal 

T +41(0)61 921 9828

F +41(0)61 921 9651

info@fdp-bl.ch

www.fdp-bl.ch

Sicherheitsdirektion

Regierungsgebäude

Rathausstrasse 2

4410 Liestal

Liestal, 19. Dezember 2013

Vernehmlassung betreffend nichtformulierte Gesetzesinitiative „Vo Schönebuech bis suuber" / 
Änderung des Gemeindegesetzes

Sehr geehrter Herr Regierungsrat Reber
Sehr geehrte Damen und Herren

Für die Einladung zur Vernehmlassung zu der oben genannten Landratsvorlage danken wir Ihnen. Wir 

nehmen dazu wie folgt Stellung:

Das Littering, d.h. das Liegenlassen oder Wegwerfen von Abfall auf Strassen, auf Plätzen oder in Parkan-

lagen in unseren Dörfern und Städten oder bei Picknickplätzen, auf Wiesen oder im Wald verunstaltet un-

sere Ortschaften und Natur. Auch verursacht es unnötige Reinigungskosten auf dem Rücken der Gesell -

schaft. Durch Umweltbildung an den Schulen, Öffentlichkeitskampagnen und die Einrichtung von Entsor-

gungsmöglichkeiten im öffentlichen Bereich werden grosse Anstrengungen unternommen, um das Litte-

ring zu verhindern. Leider zeigen all diese Bemühungen bei einem Teil der Bevölkerung nicht die ge-

wünschte Wirkung. 

Die Gesetzesvorlage zur nichtformulierten Gesetzesinitiative „Vo Schönebuech bis suuber" und der Ände-

rung des Gemeindegesetzes schafft die Grundlagen damit die Gemeinden gegenüber Personen, die ord-

nungswidrig Abfälle liegen lassen oder wegwerfen, Ordnungsbussen aussprechen können. Das Vorsehen 

von Ordnungsbussen im Falle von Littering wirkt präventiv und bildet damit einen Beitrag zur Eindäm-

mung des Litterings. Indem den Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt wird, die Litteringbussen im Ord-

nungsbussenverfahren auszufällen, können die Gemeinden einfacher und schneller solche Bussen ver-

hängen als bisher. 
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Da das Ausfällen von Ordnungsbussen bei Littering einen Beitrag für eine saubere Umwelt und attraktive 

Ortschaften zu leisten vermag, begrüssen die FDP.Die Liberalen die erwähnte Gesetzesvorlage. Positiv 

zu werten ist auch, dass die Gemeinden im Ordnungsbussenverfahren das Littering in einer unbürokrati -

schen Art und Weise strafrechtlich ahnden können. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung unserer Überle-
gungen.

Mit freundlichen Grüssen
FDP.Die Liberalen Basellandschaft

Christine Frey Rolf Richterich
Parteipräsidentin Fraktionspräsident


